
1. Beiblatt Beiblatt zur Parl~elltskorr~spondE('nz 

An fra g e b e an t VII 0 r t ' 2-L!LB' 

Die Abg. Pop u 1 0 rum und Genossen haben an den Bundesminister 

für Finanzer. ci.ne Anfrage, betreffend die Ausdehnung der besonderen Steuer-, 

begünstigung für Investitionen in bestiml:l ten Gebieten Kärntens, gerichtet .. 

Darin fragten sie den Bundesminister, ob er bereit sei, dem Nationalrat 

Massnahmen vorzuschla5en, durch die auch die Gerichtsbezirke Hermagor und 

Klagenfurt die Begünstigung der erhöhten Bewertungsfreiheit erhalten. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Kam i t z hat Z T.l dieser Anfrage 

folgendermassen Stellung genommen: 

Das Bundesgesetz vom 13. März 1957 über eine Bewertungsfr eiheit bei 

abnutzbaren Wirtschaftsgütern des An1agevermögens (Bewertungsfreiheit ~ge

setz 1957) führt im § l Ab s. 3 lit .a j ene Gehiete, in denen ein bjbeTer 

Prozentsatz der Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzeitig e.bge-

schrieben werden kann als in den übrigen Bundesgebieten, ausdrücklich ar~ 

Diese Aufzählung muss als eine taxative angesehen werden . Eine Erweiterung 

dieser Gebiete um solche, die nicht im Gesetz ge nannt s_i~.d, wär e daher nur 

auf legislativem Wege möglioh. Es ist grundsätzlich ni chts einzuwenden, 

die genannten Geriohtsbezirke in das Bewertungsfreiheitsgasetz 1957 auf

zunehmen, wenn geprüft wird, ob international bekannte u d gLltbesucht.e 

Fremdenverkehrsorte, wie z.B . P~rtschaoh, Krumpendorf~ Mari a Wörth, 

Keutschach,den im Gesetz genannten Notstandsgebieten gleichgestellt 

werden sollen. 

-.-.-.-
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